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E L T E R N V E R E I N 

 

ZVR-Zahl 274736435 

 

PROTOKOLL zur JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 

Organisatorisches 

Datum & Zeit:  Donnerstag, 16. November 2024 – 19:00 bis 20:00Uhr 

Ort:  BRG Bad Vöslau-Gainfarn, Petzgasse 36, 2540 Bad Vöslau 

Teilnehmer: Horkel, Martina 
Macek, Roland 
Kühschelm Lucia (Pädagogische Leiterin Expositur Baden) 
Lobentanz, Judith 
Myslivec, Markus 
Myslivec, Sylvia 
Praxmarer, Irene 
Pechhacker, Beatrice 
 
Elternteile von SchülerInnen 
 

Beginn der Jahreshauptversammlung: 19:00 Uhr. 
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1 Eröffnung und Begrüßung durch die Obfrau 

I Praxmarer eröffnet die diesjährige Jahreshauptversammlung des EV am Gymnasium Bad Vöslau – 
Gainfarn und begrüßt alle anwesenden Personen, i.B. Frau L Kühschelm. Fr Dir C Liebl ist krank und 
daher entschuldigt, ebenso SchülerInnenvertreter S Schlögl. 

2 Genehmigung der Tagesordnung 

I Praxmarer verliest die folgende Tagesordnung, welche die anwesenden Personen genehmigen: 

1. Eröffnung und Begrüßung durch die Obfrau 
2. Genehmigung der Tagesordnung 
3. Vorstellung Vertreter Elternvereinsvorstand 
4. Bericht der Schulleiterin Frau Dir Mag. Claudia Liebl 
5. Vorstellung der SchülervertreterInnen 
6. Bericht der Obfrau 
7. Bericht der Kassiererin 
8. Bericht der Rechnungsprüfer 
9. Antrag auf Entlastung der KassiererInnen und des Vorstandes 
10. Nennung der ständigen Vertreter im SGA * 
11. Anfragen und Allfälliges 

3 Vorstellung Vertreter Elternvereinsvorstandes 

I Praxmarer stellt den aktuellen Elternvereinsvorstand und die Rechnungsprüfer vor: 

Der Elternvereinsvorstand besteht aus: 

Obfrau Irene Praxmarer 
Obfrau Stellvertreter Roland Macek 
Kassiererin Sylvia Myslivec 
Kassiererin Stellvertreter Alexandra Wieser-Enk 
Kassiererin Stellvertreter Martina Horkel 
Schriftführer Markus Myslivec 
Schriftführer Stellvertreter Judith Lobentanz 

Die Rechnungsprüfer sind: 

Rechnungsprüfer Thomas Mehlstaub 
Rechnungsprüferin Stellvertreter Beatrice Pechhacker 

4 Vorstellung der SchülervertreterInnen 

Dieser Tagesordnungspunkt entfällt, da keine SchülervertreterInnen anwesend sind. 

I Praxmarer führt in Vertretung aus, dass der Spirit-Day im Oktober & Dezember stattfindet, das 
Fussballturnier im Frühjahr. Die SchülerInnenvertreter sind Teil des SGA 
(Schulgemeinschaftsausschuss). 

5 Bericht der Schulleiterin Frau Dir Mag. Claudia Liebl 

Dieser Tagesordnungspunkt entfällt, da Fr Dir C Liebl krankheitsbedingt nicht anwesend ist. 

Fr L Kühschel berichtet über den Standort Baden: aktuell gibt es 3 Klassen. Bis 2027 soll der Neubau 
des Standorts bezugsfertig sein. Am 17.11. ist der Tag der offenen Tür am Standort Baden. 
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6 Bericht der Obfrau 

I Praxmarer berichtet wie folgt: 

Der EV setzt sich zum Wohle der SchülerInnen an der Schule ein. Er setzt den Elternvereinsbeitrag 
sinnvoll für die SchülerInnen ein, zum Beispiel: 

• Beschaffungen 
o Trinkbrunnen 
o Getränkeautomat 

• Unterstützungen 
o StundentInnen als zusätzliche Begleitpersonen bei Projekttagen/wochen, Skikursen, 

Sprachreisen 
o Lesefrühstück 
o Präsente für UnternehmerInnen-Führerschein 

Diese Ausgaben erfolgen über das Schulbudget hinaus (also zusätzlich), sie sind „Goodies“ über rein 
pädagogische Themen hinaus. I Praxmarer kündigt einen Bericht zum Ende des Schuljahres hinaus 
an, der in Abstimmung mit Fr Dir C Liebl auch auf der Schul-Homepage veröffentlicht werden soll. 

I Praxmarer führt aus, dass sie an einer Weiterbildung der LehrerInnen zum Thema „KI an 
Schulen“ teilgenommen hat. Daraus soll eine Veranstaltung zum Thema „Digitaler Fußabdruck“ für 
Eltern am 18.12.2023 folgen. Diese Veranstaltung ist kostenlos, aber noch durch I Praxmarer mit Fr 
Dir C Liebl abzustimmen. 

Aus dem Plenum wird die Frage nach den Statuten des EV gestellt: I Praxmarer antwortet, dass diese 
auf der Homepage der Schule einsehbar sind, und sie wird den Zugriff überprüfen (lassen). 

Aus dem Plenum wird die Frage nach Zugriff auf die Homepage der Schule gestellt: I Praxmarer 
antwortet, dass dies außerhalb der Verantwortung/Einflussbereichs des EV liegt, und sie wird diese 
Anfrage weiterleiten. 

Aus dem Plenum wird die Frage nach Unterstützung von SchülerInnen durch den EV gestellt: I 
Praxmarer antwortet, dass dies generell dann erfolgt, wenn die Bildungsdirektion 1/3 der Kosten 
übernimmt (dazu muss mittels Formulars das im Sekretariat aufliegt) angesucht werden. Der EV 
übernimmt im Falle einer positiven Rückmeldung der Bildungsdirektion ein weiteres Drittel der 
Kosten. 

Zuletzt führt I Praxmarer über den Schulball Folgendes aus: der Schulball wird nicht vom EV (alleine) 
veranstaltet, der EV arbeitet mit einem Personenkomitee bestehend aus Eltern der SchülerInnen der 
siebenten und achten Klassen zusammen. Der EV hilft hier bei Finanzierung und personell bei 
Vorbereitung bzw. Durchführung des Balls. Der Schulball 2024 findet (wieder) in der Bettfedernfabrik 
in Gumpoldskirchen statt. 

7 Bericht der Kassiererin 

S Myslivec berichtet anhand der folgenden Abbildung: 
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Aus dem Plenum wird die Frage nach Verwendung der Elternvereinsbeiträge, die am Standort Baden 
entrichtet werden gestellt: S Myslivec antwortet, dass diese von jenen des Standorts Gainfarn 
getrennt verwaltet werden, und sobald es einen EV Vorstand am Standort Baden gibt diesem 
übergeben werden. 

8 Bericht der Rechnungsprüfer 

Die Rechnungsprüfer haben die Buchführung geprüft: alle Unterlagen sind vorhanden, die 
Buchführung erfolgt ordentlich. Weiters ist die satzungsgemäße Verwendung aller Mittel in Ordnung. 

9 Antrag auf Entlastung der KassiererInnen und des Vorstandes 

I Praxmarer stellt entsprechend dem positiven Bericht der Rechnungsprüfer den Antrag auf 
Entlastung der KassiererInnen und des Vorstandes. 

Per Handzeichen nehmen die anwesenden Personen diesen Antrag einstimmig an. 

10 Nennung der ständigen Vertreter im SGA 

I Praxmarer gibt die ständigen Vertreter des EV im SGA (Schulgemeinschaftsausschuss) wie folgt 
bekannt: 

Irene Praxmarer 
Alexandra Wieser-Enk 
Sylvia Myslivec 
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Von den anwesenden Personen werden keine Einwände erhoben. 

Aus dem Plenum wird die Frage gestellt, warum es an der Schule kein Schulforum gibt: M Myslivec 
führt aus, dass lt. §63 SchUG (Schulunterrichtsgesetz) Klassen- und Schulforen an Volksschulen, 
Mittelschulen und Sonderschulen (mit Ausnahmen) zu bilden sind, wohingegen lt. §64 SchUG u.a. an 
mittleren und höheren Schulen ein SGA (Schulgemeinschaftsausschuss) zu bilden ist. Somit gibt es an 
unserer Schule einen SGA und kein Schulforum. 

Vgl. § 63a SchUG (Schulunterrichtsgesetz), Klassen- und Schulforum - JUSLINE Österreich und § 64 
SchUG (Schulunterrichtsgesetz), Schulgemeinschaftsausschuss - JUSLINE Österreich . 

11 Anfragen und Allfälliges 

Der EV Vorstand sucht neue Mitglieder, bedingt durch Matura ihrer Kinder scheiden M Horkel, M&S 
Myslivec nach dem aktuellen Schuljahr aus dem EV Vorstand aus. Einige anwesende Elternteile 
bekunden Interesse. Danke! 

Bzgl. EV am Standort Baden wird der EV Vorstand separate Gespräche führen, auch hier gibt es 
Interesse. Danke! 

Aus dem Plenum wird angeregt, die ElternvertreterInnen der Klassen mehr in den EV einzubinden. I 
Praxmarer führt aus, dass hierbei der Datenschutz (DSGVO) eine Herausforderung darstellt – ohne 
explizite Zustimmung der Betroffenen bekommt der EV keine Kontaktdaten. Dennoch wird der EV 
Vorstand das Thema aufgreifen und dankt für die Anregung. 

 

Ende der Jahreshauptversammlung: 20:00 Uhr. 

https://www.jusline.at/gesetz/schug/paragraf/63a
https://www.jusline.at/gesetz/schug/paragraf/64
https://www.jusline.at/gesetz/schug/paragraf/64

